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Zum Erhalt eines historisch gewachsenen Ortsbildes 
reicht es nicht aus, einzelne Gebäude als Baudenk-
mäler festzuschreiben. Soll der Gesamteindruck und 
das Erscheinungsbild, welches geprägt wird durch 
bauliche Anlagen, den Straßenraum sowie Frei- und 
Grünflächen, erhalten werden, so ist die Ausweisung 
eines Denkmalbereiches erforderlich.

Der Denkmalbereich: 
kurz erklärt

Plandarstellung.

Der Denkmalbereich Neviges ist als Satzung vom 
Rat der Stadt Velbert beschlossen worden. Seit dem 
31.12.2008 ist diese Satzung rechtskräftig. Das Gebiet, 
in dem diese Satzung gilt, ist auf der rechts abgebil-
deten Plandarstellung erkenntlich.

Bauliche Veränderungen, insbesondere auch im Be-
reich der Fassaden und Dächer, sind so auszuführen, 
dass das Erscheinungsbild des historischen Orts-
kernes gewahrt bleibt. Die Denkmalbereichssatzung 
schafft hierzu den rechtlichen Rahmen, um den Erhalt 
des Erscheinungsbildes auf Dauer zu sichern.

Durch die Denkmalbereichssatzung sind geschützt:
 - der Siedlungsgrundriss
 - das Erscheinungsbild der Gebäude
 - Straßen, Wege und Plätze und deren                                                            
Sichtbeziehungen
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Rechtsfolgen für Grundstückseigentümer:

Im Denkmalbereich gilt die Erlaubnispflicht gemäß 
§ 9 des Denkmalschutzgesetzes Nordrhein-Westfa-
len für die Errichtung, Veränderung oder Beseitigung 
von baulichen Anlagen sowie für Änderungen der 
Nutzung. Dies gilt auch für Vorhaben, die nach der 
Bauordnung des Landes NRW genehmigungsfrei 
sind, z.B. Werbeanlagen. Die Erlaubnis ist bei der Un-
teren Denkmalbehörde der Stadt Velbert, Thomasstr. 
7, 42551 Velbert, zu beantragen.


